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Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin

Mit Schreiben vom 25. Januar 2018 haben Sie uns den Vorentwurfzur Umsetzung der parla-
mentarischen Initiative «Eine Regelung für transparentes Lobbying im eidgenössischen Par-
lament» zur Vernehmlassung unterbreitet. Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellung-
nähme und äussern uns im Namen und Auftrag des Regierungsrates wie folgt:

Wir begrüssen eine kostengünstige, vollzugstaugliche und einfache Regelung unter Gewäh-
rung grösstmöglicher Transparenz in Bezug auf die Frage, welche Interessen im Bundes-
haus vertreten werden. Dabei muss die Gleichbehandlung der verschiedenen Interessen ge-
währt sein.

Von besonderer Bedeutung für den Kanton Luzern ist die Frage der Ausstellung von Zutritts-
ausweisen für die Kantonsvertreterjnnen und -Vertreter. Eine entsprechende Regelung auf
Gesetzes- oder Verordnungsstufe drängt sich unseres Erachtens - namentlich in Anbetracht
der anzustrebenden einfachen Lösung - nicht auf. Es ist uns indes ein Anliegen, dass die
geltende Praxis in Bezug auf die Ausstellung von Zutrittsberechtigungen für Kantonsvertrete-
rinnen und -Vertreter aufrechterhalten bleibt. Insofern nehmen wir positiv zur Kenntnis, dass
sich weder gestützt auf die Ausführungen zum Entwurf der Mehrheit noch in denjenigen zum
Vorschlag der Minderheit Hinweise ergeben, wonach diese Praxis von der Kommission in-
frage gestellt werden könnte.

Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen.
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Freundliche Grüss
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